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RS OGH 1982/3/24 6Ob769/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1982

Norm

ABGB §1029 A1

HGB §54

Rechtssatz

Bei über den Rahmen der gewöhnlichen Geschäfte hinausgehender Rechtshandlung kann von einer Gutgläubigkeit des

Dritten nur gesprochen werden, wenn der Vollmachtsmangel trotz aller nach der Sachlage zumutbaren Erkundigungen

verborgen gebliben ist, wobei ein strenger Maßstab anzulegen ist.
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